
Gemeinde Salzbergen Salzbergen, 27.04.2023
Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Bau & Ordnung

Darlegung des Sachverhaltes:
Nach dem Niedersächsischen Gesetz über Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr
(NBrandSchG) obliegen den Gemeinden der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung
in ihrem Gebiet.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben sie eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende
leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Als
unterstützenden Instrument kann die Gemeinde eine Feuerwehrbedarfsplanung gem. § 2
Abs. 1 S. 4 NBrandSchG aufstellen. Ein Feuerwehrbedarfsplan definiert in kommunaler
Eigenverantwortung sowohl das Planungsziel als auch den zur Erreichung dieses Ziels
erforderlichen Umfang der kommunalen Feuerwehr.

Im Zuge dessen wurde die Firma Lülf+ Sicherheitsberatung GmbH beauftragt die
Risikostruktur des Gemeindegebietes und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr (Standorte,
Fahrzeuge, Personal etc.) zu analysieren und die Gemeinde Salzbergen fachlich und
methodisch bei der Entwicklung des Feuerwehrbedarfsplanes zu begleiten.

Zur Bedarfsplanung wurde eine Projektgruppe, bestehend aus Vertretern der
Gemeindeverwaltung und der Feuerwehrführung, eingerichtet. Die Projektgruppe hat in
regelmäßigen Abstimmungstreffen, jeweils unter fachlicher Moderation und Beratung der
Lülf+ Sicherheitsberatung GmbH, die elementaren Fragestellungen im Rahmen der
Bedarfsplanung behandelt. Der in der Anlage vorliegende Feuerwehrbedarfsplan stellt das
Ergebnis der Projektgruppenarbeit dar.

Der Feuerwehrbedarfsplan wird in der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung
am 01.06.2023 durch einen Vertreter der Lülf+ Sicherheitsberatung GmbH vorgestellt.

Stellungnahme der Kämmerei:
Die Kosten für die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans durch die Lülf+
Sicherheitsberatung GmbH belaufen sich auf insgesamt 15.600,90 € brutto und werden unter
der Kostenstelle 13000 (Feuerwehr), Kostenträger 12601 (Brandschutz), Sachkonto 4271100
(Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) beglichen. Unter dem Kostenträger
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Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit Reihenfolge

Ausschuss für Gemeindeentwicklung 01.06.2023 öffentlich Vorberatung 1
Verwaltungsausschuss 20.06.2023 nicht öffentlich Vorberatung 2
Rat 22.06.2023 öffentlich Entscheidung 3



12601 (Brandschutz) stehen Mittel von insgesamt 155.500,00 € zur Verfügung.
Aus den Ergebnissen der Bedarfsplanung leiten sich auch Vorschläge für diverse
Investitionen in Gebäude, Fahrzeuge oder Einsatzmittel ab. Hierüber sind jedoch gesonderte
Beschlüsse zu fassen und haushaltsrechtlich jeweils Vorsorge zu treffen.

Beschlussempfehlung:
Der Rat der Gemeinde Salzbergen beschließt die Verabschiedung des
Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Salzbergen in der vorliegenden Fassung.


